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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1990

Norm

ASVG §143 Abs2

Rechtssatz

Hat der Versicherte eine erforderliche ärztliche Bescheinigung seiner Meldung nicht angeschlossen, weshalb schon

deshalb der Anspruch auf Krankengeld ruht, liegt darin, daß die eingeschrieben aufgegebene Sendung nicht beim

Versicherungsträger eingelangt ist, kein besonderer Grund im Sinne des § 143 Abs 2 ASVG.
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